
2013-14: 8. LaVo - Umlaufbeschluss #819
Florian Braig als Beauftragten des LV für das LGS-MCC
30.12.2013 19:16 - Anonym

Status: Angenommen Beginn: 30.12.2013
Priorität: Normal Enddatum:
Zugewiesen an: Vorstand LV Bayern
Kategorie:
Abst. Vorsitzender: Ja Abst. PolGF: Ja
Abst. Stellv. Vorsitzender: Abst. Beisitzer 1: Enthaltung
Abst. Generalsekretär: Ja Abst. Beisitzer 2: Enthaltung
Abst. Schatzmeister:
Beschreibung

Florian Braig möge den LV im LGS-MCC vertreten. Er ist mit den Notwendigkeiten rund um die LGS bestens vertraut, da er bislang in
der Co-Leitung war. Telefonisch hat er seine Bereitschaft erklärt für uns in dieser Sache zur Verfügung zu stehen.

Historie
#1 - 30.12.2013 19:25 - Olaf Konstantin Krueger
- Abst. PolGF wurde auf Ja gesetzt

#2 - 01.01.2014 23:08 - Thomas Knoblich
- Abst. Beisitzer 2 wurde auf Enthaltun gesetzt

#3 - 02.01.2014 14:14 - Anonym
- Abst. Vorsitzender wurde auf Ja gesetzt

Auch wenn ich vorher gern drüber diskutiert hätte.

#4 - 02.01.2014 18:51 - Marion Ellen
- Abst. Beisitzer 1 wurde auf Enthaltung gesetzt

Hätte auch vorab Klärungsbedarf gehabt.

#5 - 02.01.2014 20:30 - Anonym
- Abst. Generalsekretär wurde auf Ja gesetzt

#6 - 21.01.2014 22:35 - Anonym
- Tracker wurde von Antrag zu Umlaufbeschluss geändert
- Status wurde von Neu zu Angenommen geändert
- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert
- Abst. Beisitzer 2 Enthaltun wurde gelöscht

#7 - 21.01.2014 23:19 - Anonym
- Abst. Beisitzer 2 wurde auf Enthaltung gesetzt

#8 - 15.09.2014 10:55 - Anonym
- Tracker wurde von Umlaufbeschluss zu Allgemein geändert
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- Projekt wurde von Landesvorstand zu 2013-14: 8. LaVo geändert
- Kategorie Beschluss wurde gelöscht

Archivierung.

#9 - 23.09.2014 19:25 - Tobias Stenzel (Admin)
- Tracker wurde von Allgemein zu Umlaufbeschluss geändert

#10 - 23.09.2014 19:36 - Anonym
- Abst. Vorsitzender wurde auf Ja gesetzt
- Abst. Generalsekretär wurde auf Ja gesetzt
- Abst. PolGF wurde auf Ja gesetzt
- Abst. Beisitzer 1 wurde auf Enthaltung gesetzt
- Abst. Beisitzer 2 wurde auf Enthaltung gesetzt
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